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Entschädigungsreglement für den Vorstand  
und Mitglieder von Kommissionen 

 
 
1 Jahrespauschalen 

 
Präsident CHF 7‘000.00 
Vorstandsmitglied CHF 3‘000.00 
 
Mit der Jahrespauschale werden folgende Tätigkeiten/Aufwendungen abgegolten: 
 

• Wahrnehmung und Verantwortung der Funktion 

• Individuelles Vor- und Nachbearbeiten der Vorstandssitzungen und Klausuren (z.B. 
Aktenstudium, Mailbearbeitung usw.) 

• Normaler Print von Unterlagen für die Sitzungen 

• Funktionsbedingte Telefonate 

• Wegentschädigung innerhalb Verbandsgebiet 
 
 

2 Sitzungspauschalen 
 
Die nachstehenden Ansätze gelten, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen worden 
sind. 
 
Vorstandssitzungen CHF  80.00  
Übrige Sitzungen CHF  80.00  
½-Tages-Sitzungen > 3 Std. CHF 200.00  
Tagessitzungen > 6 Std. CHF 400.00  
 

Mit der Sitzungspauschale werden folgende Tätigkeiten/Aufwendungen abgegolten: 

 

• Wahrnehmung und Verantwortung der Funktion 

• Individuelles Vor- und Nachbearbeiten der Vorstandssitzungen, Kommissionssitzun-
gen, Klausuren etc. (z.B. Aktenstudium, Mailbearbeitung usw.) 

• Funktionsbedingte Telefonate 

• Wegentschädigung innerhalb Verbandsgebiet 

 
 

3 Übrige Aufwendungen 
 
Stundenansatz CHF 25.00 
Km-Entschädigung CHF 0.70 
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4 Inkrafttreten 
 
Das Entschädigungsreglement tritt mit Beschluss des Vorstandes vom 15. Dezember 2009 
per 01.01.2010 in Kraft. Die Delegiertenversammlung hat dieses Reglement an ihrer Sitzung 
vom 24.11.2009 genehmigt. 
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Der Präsident  Der Sekretär 
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Die Delegiertenversammlung hat die Teilrevision des Reglements an ihrer Sitzung vom  
22.11.2011 genehmigt. Das revidierte Reglement tritt per 01.01.2012 in Kraft.  
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